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Sehr geehrte Eltern, 

sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  

 

das neue Schuljahr läuft seit nunmehr vier Wochen und gern nutze ich diesen Zeitpunkt, um Ihnen 

einen kurzen Überblick über aktuelle Themen zu geben. Wir können feststellen, dass der Start 

insgesamt gelungen ist. Das ist in erster Linie der guten Vorbereitung vor Ort und dem großen 

Engagement aller an Schule Beteiligter zu verdanken. Auch Sie als Eltern haben einen wichtigen 

Teil zum Gelingen beigetragen, indem Sie Ihr Kind bestärken und ermutigen und es in dieser 

herausfordernden Zeit begleiten. Haben Sie herzlichen Dank! 

Ich freue mich, dass eine ausgesprochen große Mehrheit den Weg, den wir gemeinsam mit den 

Schulen gehen, mitgeht und die Schulleitungen und Lehrkräfte unterstützt und deren Arbeit in 

besonderer Weise wertschätzt, vielen Dank auch dafür.  

Uns erreichen aber auch immer wieder Zuschriften von Eltern- sowie Schülerinnen und Schülern, 

die sich entweder strengere Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen wünschen oder aber – im 

Gegensatz dazu – die komplette Aufhebung dieser Regelungen fordern. Beide Seiten 

argumentieren mit Studien, die ihre jeweilige Meinung belegen sollen, sich aber gegenseitig 

widersprechen. Beide Positionen haben gemein, dass sie gut dazu geeignet sind, Ängste und 

Sorgen zu schüren und Unsicherheit zu verbreiten.  

Seien Sie versichert, dass wir Ihre Sorgen sehr ernst nehmen und unsere Entscheidungen immer 

nur nach gründlicher Abwägung treffen. Es geht dabei sowohl um größtmöglichen Infektionsschutz 

aller an Schule Beteiligter, als auch um das Recht auf Bildung eines jeden einzelnen Schülers, einer 

jeden einzelnen Schülerin. Um letzteres gewährleisten zu können, wollen wir so viel „Normalität“ in 

Schule und Unterricht, wie es uns angesichts der momentanen Situation verantwortbar erscheint. 

Dazu gehört auch, so viel Präsenzunterricht wie möglich und so viel Betreuung wie möglich für alle 

anzubieten.  

Im weitaus überwiegenden Teil der niedersächsischen Schulen findet derzeit Präsenzunterricht im 

Szenario A für alle Schülerinnen und Schüler statt. Dort, wo Infektionsfälle auftreten, sind sie nach 

bisheriger Erkenntnislage im privaten Umfeld entstanden und „in Schule hineingetragen“ worden. 

Das zuständige Gesundheitsamt ermittelt in Zusammenarbeit mit der Schule zunächst die direkten 

Kontakte der betroffenen Person und trifft dann die Entscheidung über Testungen und 



Quarantänemaßnahmen. Aus zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass es immer wieder Kritik an 

der Arbeit und besonders an der Kommunikation der Gesundheitsämter gibt. Wir unterstützen das 

Finden von Lösungen wo es nur irgend möglich ist und werben für ein einheitliches und klares 

Vorgehen. Gleichzeitig bitte ich Sie aber auch davon abzusehen, Ihr Kind vorab „in Eigenregie“ 

testen zu lassen. Warten Sie bitte die Anweisungen des Gesundheitsamtes ab, um die Abläufe 

nicht unnötig zu erschweren! Gleiches gilt auch für das Einhalten der Quarantäneregeln. Auch hier 

folgen Sie bitte genau den Anordnungen des Gesundheitsamtes, diese sind verpflichtend. Mir ist 

die Belastung durch eine etwaige Quarantäne und das Warten auf Testergebnisse sehr bewusst 

und dennoch bitte ich um Vertrauen in die Arbeit der Gesundheitsämter. 

Die Schule trifft keine Entscheidungen über Infektionsschutzmaßnahmen, sie ist auch nicht befugt, 

Quarantäne zu beenden oder über die Dauer zu entscheiden, die Verantwortung dafür liegt einzig 

beim zuständigen Gesundheitsamt. Fragen Sie gerne nach, wenn Ihnen etwas unklar erscheint, 

aber versuchen Sie die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Damit erleichtern Sie Ihrem Kind 

sowohl den Schulalltag wie auch eine mögliche Quarantänesituation und den nachfolgenden 

Wiedereinstieg in den Präsenzunterricht. 

Momentan gibt es keinen Anlass, landesweite Einschränkungen, wie z. B. den Wechsel zu Szenario 

B (Wechselmodell) zu verhängen. Im Übrigen würde auch Szenario B nicht verhindern, dass 

Infektionen von außen in die Schule getragen werden. Hier ist jeder und jede Einzelne gefragt. 

Jeder kann und muss etwas dazu beitragen, sich und andere zu schützen – auch und gerade im 

privaten Bereich, der sich dem Zugriff durch Schule und Ministerium entzieht. Wenn sich hier alle 

konsequent an Hygiene- und Abstandsregeln hielten, wäre viel gewonnen und das Risiko, 

Infektionen in Schule „hineinzutragen“, wäre deutlich minimiert. Wir werben landesweit immer 

wieder für die Einhaltung der Regeln – die Verantwortung für die konsequente Umsetzung trägt 

jeder selbst. Bitte sprechen Sie deshalb noch einmal eindringlich mit Ihrem Kind über die Wichtigkeit 

des gründlichen Händewaschens, das Abstandsgebot im Alltag und das konsequente Tragen eines 

Mund-Nase-Schutzes, z. B. im Schulbus oder in den Schulfluren.  

Es gilt auch weiterhin: Wir müssen beobachten, auswerten, abwägen und dann entscheiden. Wir 

behalten die sehr dynamische Entwicklung permanent im Blick, reagieren kurzfristig, wenn es 

erforderlich ist, und kommunizieren Änderungen und neue Vorgaben regelmäßig an die Schulen, 

an Sie als Eltern und für jeden einsehbar auf der Homepage des Kultusministeriums. Hinsichtlich 

der zu erwartenden Wetterlage im Herbst/Winter wird es zum Beispiel demnächst neue 

Hilfestellungen zum Thema „Lüften“ geben. Das Schaubild zum Umgang mit Krankheitssymptomen 

während der Erkältungszeit, das Ihnen möglicherweise schon bekannt ist, hänge ich diesem 

Schreiben noch einmal an. Das Lüften der Unterrichtsräume wird auch in der kalten Jahreszeit eine 

wichtige Rolle spielen, weil der Luftaustausch ein wesentlicher Teil der notwendigen 



Hygienemaßnahmen ist. Seien Sie aber gewiss, dass dies nicht bedeutet, dass die Heizungen 

abgestellt werden und Ihre Kinder in kalten Räumen sitzen.  

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich weiterhin alles Gute in dieser herausfordernden Zeit! Bleiben 

Sie gesund! 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Grant Hendrik Tonne 

Niedersächsischer Kultusminister 

 

 

 



Krankheitssymptome: 
Darf mein Kind in die Schule?
Bitte melden Sie sich bei Krankheitssymptomen Ihres Kindes zunächst umgehend bei Ihrer Schule, um Ihr Kind 
krank zu melden und das weitere gemeinsame Vorgehen abzustimmen. Die Schule wird Sie auch über die aktuell 
geltenden Wiederzulassungsregelungen informieren. Bitte denken Sie daran, dass es eine gemeinsame Aufgabe von 
Eltern und Schule ist, alle Kinder und das Personal sowie deren Familien vor einer Infektion zu schützen.

MEIN KIND ZEIGT KRANKHEITSSYMPTOME, ES HAT ...

Mein Kind darf NICHT in die Schule!
Den Anweisungen des Gesundheitsamtes muss ich Folge leisten.

POSITIVES
Testergebnis

NEGATIVES
Testergebnis

Meine Ärztin / mein Arzt führt 
keinen COVID-19-Test durch.keinen COVID-19-Test durch.

Meine Ärztin / mein Arzt führt 
einen COVID-19-Test durch.

Mein Kind darf bis zur 
Mitteilung des Testergebnisses 

nicht in die Schule.

COVID-19-Test durch.

Mein Kind darf NICHT in die Schule!

Ich nehme Kontakt zur Ärztin / zum Arzt auf.
Sie / er entscheidet, ob mein Kind auf COVID-19 getestet wird.

Mein Kind darf NICHT in die Schule!

Mein Kind darf NICHT in die Schule!

Mein Kind darf 
in die Schule! 

Es ist kein negativer 
Virusnachweis und 
auch kein ärztliches 
Attest notwendig.

einen Infekt 
mit ausgeprägtem 

Krankheitswert 
(z. B. Husten, 

Halsschmerzen, 
erhöhte Temperatur)

einen Infekt mit schwerer Symptomatik, z.B.

Wissentlicher Kontakt 
zu einem bestätigten 

Fall?

Mein Kind darf 
nach 48 Stunden 
Symptomfreiheit

in die Schule! 

Es ist kein negativer 
Virusnachweis und 
auch kein ärztliches 
Attest notwendig.

NEIN* JA

* Gilt nur bei niedrigem Infektionsgeschehen (Szenario A)

Mein Kind darf 
nach 48 Stunden 
Symptomfreiheit

in die Schule! 
Symptomfreiheit

Mein Kind darf 
in die Schule! 

Mein Kind darf nach 
48 Stunden Symptom-
freiheit in die Schule

– soweit ärztlich nicht 
anders empfohlen! 
Es ist kein ärztliches 
Attest notwendig.

Mein Kind darf nach 
48 Stunden Symptom-48 Stunden Symptom-
freiheit in die Schule

48 Stunden Symptom-

Fieber 
(ab 38,5°C)

oder Muskel-/
Glieder-

schmerzen

Verlust des 
Geruchs- 

oder 
Geschmacks-

sinns

anhaltenden 
starken Husten 

(nicht bei 
chronischen 

Erkrankungen)

einen 
banalen Infekt 
ohne deutliche 
Beeiträchtigung 

des Wohl-
befi ndens, wie 

Schnupfen, oder 
leichten Husten 

(kein Fieber).
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